
Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu 

 
Wasserrecht; 

Ersatzneubau des Gewässerdurchlasses in der (Heumooser-) Ach unter der 

Gemeindeverbindungsstraße Freundpolz – Reute, Gemeinde Immenstadt i. Allgäu; 

Antragsteller: Stadt Immenstadt i. Allgäu, vertr. durch Herrn Robert Kennerknecht, Kirchplatz 7, 87509 

Immenstadt i. Allgäu 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Die Stadt Immenstadt beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, mit Antrag vom 

02.04.2025 die Plangenehmigung für den Ersatzneubau des Gewässerdurchlasses in der (Heumooser-) Ach 

unter der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Freundpolz und Reute. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 68 WHG durch. Die allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich ist. 

 

Über einen bestehenden Rohrdurchlass (ca. DN 1000) wird hier die Gemeindeverbindungsstraße über die 

(Heumooser-) Ach geführt. Die Stadt Immenstadt konnte an diesem bestehenden Rohrdurchlass im Frühjahr 

2025 deutliche Schäden feststellen. Das Rohr war deutlich hinterspült bzw. zeigen sich deutliche Hohlräume 

und Absackungen des Rohres durch Rutschungen an der Gewässerböschung. Daher bestand hier 

unmittelbarer Handlungsbedarf das Bauwerk zu sanieren bzw. neu zu errichten. 

 

Der Antragsteller plant daher zunächst den Rückbau des bestehenden Durchlasses mit DN 1000. 

Anschließend soll an gleicher ein neuer, ca. 6 Meter langer Rohrdurchlass DN 1200 eingebaut werden. Auf 

dem neuen Durchlass wird dann wieder die Gemeindeverbindungsstraße mit beidseitigen Geländern als 

Schutzplanke mit Holmprofil geführt. Des Weiteren soll durch die Maßnahme die aquatische Durchgängigkeit 

im Gewässer verbessert werden. Dazu wird im Rohrdurchlass eine Kiessohle eingebaut. Unmittelbar nach 

dem Rohrdurchlass wird die Gewässersohle höhenmäßig angepasst und gesichert, sodass keine größeren 

Sohlsprünge (Höhenversätze) entstehen. Die Gewässerböschungen im Bereich des Rohrdurchlasses werden 

zur Sicherung mit größeren Wasserbausteinen befestigt. 

 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim 

Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden. 

 

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbstständig 

anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

 

Gez. Justin Martin 

 


